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Merkblatt 

Erlass über die Gewährung von Zuweisungen an die Landesforstanstalt und an das 
Land im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ForstELERIIIZuwEr) vom 18.10.2024 

Das Land gewährt Zuweisungen zur Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung der 
Forstwirtschaft zur Aufrechterhaltung aller Waldfunktionen und zur Verbesserung der 
Lebensfähigkeit von Wäldern. 

Wer wird gefördert? 

Zuweisungsempfänger sind die Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern für Vorhaben auf 
Waldflächen in ihrem Eigentum und auf Waldflächen des Landes Mecklenburg-Vorpommern sowie 
das Land Mecklenburg-Vorpommern. 

Was wird gefördert? 

a) Nichtproduktive Investitionsvorhaben im Forstsektor zur Vorbeugung von Waldschäden gemäß
Strategieplan Teilintervention DE8 EL 0407-02, hier:

- Kalamitätsvorsorgevorhaben Nummer DE8 EL 0407-02-0-01
- Waldbrandvorsorgevorhaben in Gebieten mit hohem (permanentem) und mittlerem

(saisonalem) Waldbrandrisiko Nummer DE8 EL 0407-02-0-02
- Vorhaben zu unversiegelten Rettungswegen Nummer DE8 EL 0407-02-0-03.

b) Investitionen zur Bewahrung natürlicher Ressourcen gemäß Strategieplan Teilintervention
DE 8 EL 0408-01, hier:

- Naturschutzvorhaben im Wald Nummer DE8 EL 0408-01-0-05.

c) Investitionen für Vorhaben der umwelt- und naturschutzbezogenen Öffentlichkeits- und
Bildungsarbeit gemäß Strategieplan Teilintervention DE8 EL 0408-03, hier:

- Vorhaben der umwelt- und naturschutzbezogenen Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit im
Forstsektor Nummer DE8 EL 0408-03-0-04.

Wie wird gefördert? 

Die Zuweisungen werden im Rahmen einer Projektförderung als Vollfinanzierung in Form einer 
nicht rückzahlbaren Zuweisung gewährt. 

Wie ist das Antragsverfahren? 

Der Antrag ist einschließlich der zugehörigen Unterlagen und Anlagen bei der Bewilligungsbehörde 
formgebunden einzureichen. Sobald ein elektronisches Antragsverfahren zur Verfügung steht, ist 
dieses zu verwenden. Die Anträge können ganzjährig fortlaufend gestellt werden. 
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